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Bestimmungen

Drucksache: 347/15

I. Zum Inhalt des Gesetzentwurfes

Seit dem 1. Januar 2014 gilt die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemeinsame
Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der
Verordnung (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und
(EG) Nr. 1234/2007 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671), die die bisherige
einheitliche Marktorganisation (Verordnung (EG) Nr. 1234/2007) abgelöst hat.
Die neue gemeinsame Marktorganisation (GMO) sieht in den Artikeln 219 bis
222 ein Instrumentarium außergewöhnlicher Maßnahmen zur Marktstützung
vor, um Marktstörungen, auch im Zusammenhang mit Tierseuchen und dem
Vertrauensverlust der Verbraucher infolge von Risiken für die menschliche, tie-
rische oder pflanzliche Gesundheit und spezifische Probleme bewältigen zu
können.

Die Verordnungsermächtigungen des Gesetzes zur Durchführung der Gemein-
samen Marktorganisationen und der Direktzahlungen (Marktorganisationsge-
setz) und des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Marktstruktur im Agrarbe-
reich (Agrarmarktstrukturgesetz) sind zur Durchführung der in den Artikeln 219
bis 222 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 geregelten außergewöhnlichen
Maßnahmen zur Marktstützung nicht ausreichend. Dies gilt auch für die im
Weingesetz entsprechenden Ermächtigungen im Hinblick auf die Umsetzung
von Artikel 216 GMO.

Um die außergewöhnlichen EU-Maßnahmen zur Marktstützung in Deutschland
durchführen zu können, sind daher die Vorschriften des Marktorganisationsge-
setzes, des Agrarmarktstrukturgesetzes, des Milch- und Margarinegesetzes und
des Weingesetzes an die GMO anzupassen.

Zusätzlich zu dem durch verändertes Unionsrecht hervorgerufenen Änderungs-
bedarf sind weitere Änderungen angezeigt. Dies betrifft die Bezeichnung der
Bundesministerien, die nach der Umorganisation der Bundesregierung nicht
mehr zutreffend sind, die Einfügung von Vorschriften zum Datenschutz sowie
weitere Aktualisierungen und redaktionelle Änderungen.
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Der vorstehend aufgezeigte Änderungsbedarf im nationalen Recht wird mit dem
vorliegenden Gesetzentwurf umgesetzt.

II. Empfehlungen der Ausschüsse

Der federführende Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz und
der Ausschuss für Innere Angelegenheiten empfehlen dem Bundesrat, gegen
den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes keine Ein-
wendungen zu erheben.


